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167. Ausschreibung von Förderungsstipendien für das Kalenderjahr 2018 an der Medizinischen 
Universität Graz 
 
Der Studienrektor, Herr Priv.-Doz. Dr. Johannes SCHLAMON, gibt folgende Ausschreibung bekannt: 
 
Die Medizinische Universität Graz schreibt im eigenen Wirkungsbereich Förderungsstipendien gem. 
§§ 64f iVm §76 Abs. 2 Studienförderungssgesetz 1992 (StudFG), BGBl Nr. 305/1992 idgF, aus. 
 
Förderungsstipendien dienen zur Förderung noch nicht abgeschlossener wissenschaftlicher Arbeiten 
(Dissertationen, Diplom- und Masterarbeiten) von Studierenden. 
 
Gem. § 66 StudFG erfolgt die Stipendienvergabe unter folgenden Voraussetzungen: 
 
1. Vorlage einer Bewerbung um ein Förderungsstipendium zur Durchführung einer nicht  

abgeschlossenen Arbeit samt Beschreibung der Arbeit, einer Kostenaufstellung und einem  
Finanzierungsplan. 

 
2. Vorlage mindestens eines Gutachtens vom Betreuer eines im § 23 Abs. 1 lit.a UOG oder in § 19 

Abs. 2 Z 1 UOG 1993 genannten Universitätslehrers oder eines Hochschulprofessors zur  
Kostenaufstellung und darüber, ob der/die Studierende auf Grund der bisherigen  
Studienleistungen auf die Vorschläge für die Durchführung der Arbeit voraussichtlich in der Lage 
sein wird, die Arbeit mit überdurchschnittlichem Erfolg durchzuführen. 

 
3. Die Einhaltung der Anspruchsdauer (das ist die gesetzlich vorgesehene Studienzeit zuzüglich 

eines weiteren Semesters) unter Berücksichtigung allfälliger wichtiger Gründe (§ 18 und §19 
StudFG). 

 
4. Der/die Studierende muss österreichische/r Staatsbürger/in oder im Sinne des § 4 StudFG  

Österreichern gleichgestellt sein. 
 
Anträge samt den darin geforderten Beilagen sind an den Studienrektor der Medizinischen Universität 
Graz per Email an stipendien@medunigraz.at zu richten.  
 
Für das Sommersemester 2018 endet die Einreichmöglichkeit mit 30. September 2018, für das  
Wintersemester 2018/19 mit 30. November 2018. 
 
Ein Förderungsstipendium darf Euro 750,-- nicht unter- und Euro 3.600,-- nicht überschreiten.  
 
Auf die Zuerkennung besteht auch bei Vorliegen der oben genannten Bewerbungsvoraussetzungen 
kein Rechtsanspruch. Die Zuerkennung erfolgt im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung. Die 
Vergabe erfolgt unter Berücksichtigung der zu vergebenden Mittel. 
Die Stipendienempfänger/innen sind verpflichtet nach Abschluss der geförderten Arbeit einen Bericht 
samt der endgültigen Kostenaufstellung und den Originalrechnungen über die widmungsgemäße  
Verwendung der Förderungsstipendien dem Studienrektor vorzulegen. Beträchtliche Differenzen  
zwischen Kostenaufstellung und Abrechnung oder einer nicht zweckgebundenen Verwendung der 
Mittel zieht eine Rückforderung derselben nach sich. Die Bewerber/innen werden schriftlich via  
STUDmail über die Entscheidung verständigt. 
 

Priv.-Doz. Dr. Johannes SCHALAMON 
Studienrektor 
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168. Ausschreibung von Leistungsstipendien an der Medizinischen Universität Graz für das  
Studienjahr 2017/18 
 
Der Studienrektor, Herr Priv.-Doz. Dr. Johannes SCHLAMON, gibt folgende Ausschreibung bekannt: 
 
Die Medizinische Universität Graz schreibt im eigenen Wirkungsbereich Leistungsstipendien gem.  
§ 58 Abs. 2 iVm § 76 Abs. 2 Studienförderungsgesetz 1992 (StudFG), BGBl Nr. 305/1992 idgF, aus. 
 
Diese Stipendien dienen der Anerkennung hervorragender Studienleistungen und werden 
gem. § 60 StudFG unter nachfolgenden Voraussetzungen gewährt: 
 

1. Das Studium oder der Studienabschnitt wurde zwischen 01.10.2017 – 30.09.2018  
abgeschlossen. 
 

2. Das Studium oder der Studienabschnitt muss innerhalb der Anspruchsdauer  
(§18 StudFG, das ist die gesetzlich vorgeschriebene Studienzeit zuzüglich eines weiteren 
Semesters) unter Berücksichtigung allfälliger wichtiger Gründe (§19 StudFG) absolviert  
worden sein. 
 

3. Der Notendurchschnitt der zur Beurteilung herangezogenen Prüfungen, Lehrveranstaltungen 
und wissenschaftlichen Arbeiten von nicht schlechter als 2,0; die Beurteilung der OSCE des 
zweiten Abschnittes des Diplomstudiums Humanmedizin ist ausgenommen. 
 

4. Der/die Studierende muss österreichische/r Staatsbürger/in oder im Sinne des § 4 StudFG 
Österreichern gleichgestellt sein. 
 

5. Die Beurteilung der herangezogenen einzelnen Prüfungen darf nicht schlechter als  
Befriedigend (3) sein. 
 

6. Der dritte Abschnitt des Diplomstudiums Humanmedizin ist aufgrund der geringen  
Trennschärfe der von den Studierenden in diesem Abschnitt erbrachten Leistungen bei der 
Vergabe ausgenommen. 
 

7. Leistungen, welche im Rahmen von Anerkennungen des ersten Studienabschnittes aus dem 
Diplomstudium Humanmedizin (O 202) auf Zahnmedizin (O 203) oder im Rahmen von  
Anerkennungen des ersten Abschnittes aus dem Diplomstudium Zahnmedizin (O 203) auf 
Humanmedizin (O 202) erbracht wurden, können nicht für ein Leistungsstipendium  
berücksichtigt werden. 
 

Anträge samt den geforderten Beilagen sind in der Zeit von 01.10.2018 bis 31.10.2018 an den  
Studienrektor der Medizinischen Universität Graz per Email an stipendien@medunigraz.at zu richten. 
Die Höhe des Leistungsstipendiums darf € 750,-- nicht unter- und € 1.500,-- nicht überschreiten. 
 
Auf Grund der begrenzt zur Verfügung stehenden Budgetmittel erfolgt im Fall, dass die Anzahl der 
gültigen Bewerbungen größer ist, als die Anzahl der zu vergebenden Stipendien, die Reihung nach 
einem Umrechnungsschlüssel. Die Reihungsliste wird auf der Homepage unter:  
http://www.medunigraz.at/service-und-information/studienfoerderungen/leistungsstipendium/  
veröffentlicht. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Zuerkennung. Die Zuerkennung erfolgt im  
Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung. Die Bewerber/innen werden schriftlich via STUDmail bzw. 
per Post über die Entscheidung verständigt.  
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169. Ausschreibung von Stellen 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass die Medizinische Universität Graz 
gemäß § 107 UG idgF folgende Stellen als Privatangestelltenverhältnisse auf Grundlage des  
Kollektivvertrages ausschreibt: 
 
 
169.1 Freie Stellen für das wissenschaftliche Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail 
an: personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit 
Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Bereichen und  
Organisationseinheiten, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen 
Universitätspersonal und in Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. 
Bei gleicher Qualifikation wie der bestgeeignete Mitbewerber werden, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen 
und freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 
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Die Medizinische Universität Graz schreibt gemäß § 99 Abs. 4 UG eine Universitätsprofessur für  

computerassistierte Kardiologie aus. Bewerbungsberechtigt sind ausschließlich  

Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten gemäß § 94 Abs. 2 Z 2 UG und Assoziierte  

Professorinnen und Professoren der Medizinischen Universität Graz. 

 

Universitätsprofessur für computerassistierte Kardiologie  
am Gottfried Schatz Forschungszentrum  

Lehrstuhl für Biophysik  
 
Die Professur widmet sich der modellbasierten Simulation des Herz-Kreislaufsystems und deren  

Anwendung sowohl in der kardiologischen Grundlagenforschung als auch zukünftigen klinischen  

Einsatzmöglichkeiten in Diagnose und Therapieplanung. Er/sie ist international mit führenden Zentren und 

der einschlägigen Industrie vernetzt. Die/der KandidatIn fungiert als multidisziplinäre Schnittstelle zwischen 

kardiologischer Grundlagenforschung und Klinik und bildet Kooperationsachsen mit anderen Universitäten 

um den Einsatz von mathematischen, informations- und kommunikationstechnologischen Methoden in der 

Medizin zu entwickeln. Es wird Engagement im Bereich der gesamten universitären Lehre und  

insbesondere im Bereich der biophysikalischen und physiologischen Mechanismen der Herzfunktion und 

deren Rolle bei der Entstehung von Krankheitsbildern und deren Therapien erwartet. Die aktive Mitwirkung 

an der Weiterentwicklung des Gottfried Schatz Forschungszentrums wird vorausgesetzt. 

 

Für diese Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 Hervorragende Leistungen in der Forschung, exzellente Publikationstätigkeit, internationale  

wissenschaftliche Reputation 

 Erfahrung in der Konzeption, Einwerbung und Leitung größerer (insbesondere auch  

drittmittelfinanzierter) Forschungsprojekte sowie Bereitschaft und Fähigkeit zur Führung von 

Forschungsgruppen 

 Exzellente Lehre, nach Möglichkeit auf allen curricularen Stufen (Bachelor, Master, Diplomstudium, 

Doktorat) sowie Betreuung von Abschlussarbeiten und Förderung des wissenschaftlichen  

Nachwuchses (insb. DoktorandInnen und Postdocs) 

 

Idealerweise zählen zu Ihrem Profil:  

 Managementqualifikationen sowie Erfahrungen im Qualitätssicherungsbereich  

 Genderkompetenz und Erfahrungen im Diversitymanagement sowie Interesse an der Integration 

von Genderaspekten im Bereich der Forschung und Lehre 

 Hohe Führungskompetenz  

 
Sie werden als UniversitätsprofessorIn für computer-assistierte Kardiologie unbefristet an der  
Medizinischen Universität Graz angestellt.  

Das Gehalt für diese Position ist Gegenstand der Berufungsverhandlung.  

(Gesetzliche Information: Mindestentgelt auf Basis der Einstufung nach Kollektivvertrag für die  
ArbeitnehmerInnen der Universitäten gemäß § 49 Abs. 1 KV). 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung und ersuchen Sie um Übermittlung des wissenschaftlichen  
Lebenslaufs und des Konzepts für die Professur elektronisch an Rektor Univ.-Prof. Dr. Hellmut Samonigg, 
Medizinische Universität Graz, Auenbruggerplatz 2, 8036 Graz, rektor@medunigraz.at  
bis spätestens 31.08.2018.  

 

Kontakt: rektor@medunigraz.at 
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www.medunigraz.at/phd/application/ 

 

Die Medizinische Universität Graz ist eine junge Organisation mit traditionsreichen Wurzeln, die sich an 

den Werten einer nachhaltigen und umfassenden Gesundheitsversorgung orientiert. Rund 2.200  

MitarbeiterInnen arbeiten in Forschung, Lehre und PatientInnenbetreuung zum Wohle der Gesundheit der 

Menschen. Folgende attraktive und anspruchsvolle Positionen werden besetzt: 

 

4 Stellen für DissertationsstudentInnen 

im PhD Programm Molecular Medicine (MolMed) 

zu besetzen ab 1. März 2019  
befristet auf 1 Jahr 

(mit Verlängerungsmöglichkeit um weitere 2 Jahre) 
 

Die Medizinische Universität Graz bietet ein 3-jähriges PhD-Studium in englischer Sprache an. Die PhD 

Programme ermöglichen eine moderne Ausbildung auf den Gebieten der molekularen Grundlagen von 

Stoffwechsel-, entzündlichen und kardiovaskulären Erkrankungen, Krebs und Stammzellen, sowie der  

Entwicklung von Biomarkern und neuen Therapien. Die Dissertationsthemen umfassen  

Grundlagenforschung, klinisch relevante translationale Forschung und ein breites Spektrum 

experimenteller Techniken. 

 

Erfolgreiche BewerberInnen erhalten eine auf ein Jahr befristete, bezahlte Dissertationsstelle mit 

Verlängerungsmöglichkeit um weitere zwei Jahre. 

 

Voraussetzung für die Bewerbung ist ein Diplomgrad (Master) in Medizin, Chemie oder Life Sciences sowie 

ausgezeichnete Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.medunigraz.at/phd/application/ 

Bewerbungen sind ausschließlich über das Online-Bewerbungsportal https://mug.glowbase.com/ 

möglich. 

 

Die Bewerbungsfrist endet am 23. September 2018. 
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Korrektur der Ausschreibung: 

UniversitätsassistentIn  

(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Zahnmedizin und Mundgesundheit, 

Abteilung für Zahnerhaltung, Parodontologie und Zahnersatzkunde 

befristet auf die Dauer der Karenzierung (1 Jahr), 

zu besetzten ab 01.10.2018 

 

Kernaufgaben: 

 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien auf  

dem Gebiet der Zahnersatzkunde 

 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre und  

Betreuung der Studierenden auf dem Gebiet der Zahnersatzkunde  

 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen  

auf dem Gebiet der Zahnersatzkunde  

 

Fachliche Anforderungen: 

 Abgeschlossene universitäre zahnmedizinische Ausbildung 

 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin von Vorteil 

 Vertiefte klinische Kenntnisse in Zahnersatzkunde von Vorteil 

 Wissenschaftliche Erfahrung auf dem Gebiet der Zahnersatzkunde von Vorteil 

 Erfahrung in universitärer Lehre und Betreuung von Studierenden von Vorteil 

 Gute EDV-Kenntnisse 

 Gute Englischkenntnisse 

 

Persönliche Anforderungen:  

 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise und hohe Belastbarkeit 

 Kommunikative und soziale Kompetenz 

 Bereitschaft zur Weiterbildung auf dem Gebiet der Zahnersatzkunde 

 Kollegialer Umgang und Teamfähigkeit 

 

Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollbeschäftigung) von  

€ 3.368,46 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistung  

vorgesehen. 

 

Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 

engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren 

wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 

 

Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Walther Wegscheider, Leiter der Abteilung für  

Zahnerhaltung, Zahnersatzkunde und Parodontologie, gerne zur Verfügung.  

Kontakt: walther.wegscheider@medunigraz.at,. Tel.: +43/316/385-82886, bzw. Frau Barbara Ostermann: 

Tel.: +43/316/385-82248. 

 

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W204 ex 2017/18 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, 
Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 15. August 2018.   www.medunigraz.at/stellen 
 
 
Zuordnung des Personals zu den Organisationseinheiten gemäß § 11 Abs. 2 des  
Organisationsplans idgF 
 
Die aktuelle Zuordnung der Universitätsangehörigen der Medizinischen Universität Graz ist in MedOnline  
abgebildet. 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor  
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